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Der neue epuMMMr. MM
Herausgegeben von Ufteri»

Mittwoch, den 17Juni igor.- Fünftes Quartal. Den 28 Praîreal IX.

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.
Beschluß vom 8. Juni.

Der Voll;. Rath, nach angehörtem Bericht seines

Jnstitzmüiisters über eine Erkanntmß des CantonSge,
richcS Bern vom 27. May igor, in Ansehung einer von
Catharina Müllet non Kültigkofcn, gegen drey unbekaüte

Kerls geklagten Mißhandlung in Folge welcher diesel-

ben, ihr das Kind, mit welchem sie aus Schrecken in
dem Walde zu Belterkinden niedergekommen, geraubt,
und sich damit geflüchtet habe», auch aller Nachfor-
schlingen ungcacht, seither nicht haben entdckt werden
können;

In Erwägung, daß die Regierung gesinnt ist, alle
Mittel anzuwenden, um auf den eigentlichen Grund
der von der Müllet geklagten Mißhandlung ;'.-, kommen;

b csch ließt:
Es ist auf die sichere Entdeckung der Thäter dersel-
selben, oder des angeblich geraubten Kindes, eine

Belohnung von vierhundert Franken gcse;t.

2. Der Iustltzminister ist mit der Brkantmachung des
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher durch
die öffentlichen Blätter bekannt gemacht werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rüth, 7. May.
Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Civilgesetzz. Csmm., Klagen
dcS Jakob Gabcsthü! von Offrigen gegen ihm an-
geschvidiglcn Holzfrevel im I. -794, betreffend.)

Dringende Bitten und Vorstellungen der Gemeinde
Offrigen haben es endlich dahin gebracht, daß der tag-
liehe Räch das ganze Geschäft durch den Commissarius
W?ß gründlich untersuchen lassen, und diese Untersuchung

habe zur Folge gehabt, daß er nach fünfmonatlichem
Verhaft mit gutem Ab scheid und doppeltem Reisegeld
ans dem Blanhaus entlassen worden. Zugleich sey ihm
verdeutct worden, daß eine Revision ftincs Geschäfts
Platz haben solle; da aber die Revolution dazwischen ge-
kommen so lehe er sich nunmehr im Fall, sich bey Ihnen
B, Gesetzgeber, um diese Revision zu bewcrben.

Die Civtlgcsetzg. Commißion rathet an, in dieses Be«
gehren nicht einzutreten, und gründet sich auf folgende
Bemerkungen:

1. Angenommen daß die Petition in Darstellung der

Thatsachen sich auf lautere Wahrheit gründe, ob schon

diesetbe mit keinen Bcweisakten begleitet ist, ausgenom»

men, daß die Munizipalttät von Offrigen solche durch

ihre Unterschrift bekräftiget, crgirdt sich selbst aus der

Gcschichtserzählnng, daß ein doppelter Frevel und eine

doppelte Bestrafung zum Vorschein komm; und da der

zweyte Frevel verbunden mit dem Lesstungsdruch ringe»
standen ist, so könnte nur der erste der Gegenstand einer

Revision styn.

2. Gewaltthätigkeit und willkürliches Verfahren kann
die Commißion nicht wànchmen, indem die Sache
nach den in Frevelsiichen üblichen Rcchtssormen und von
den cvmpetentcn Behörden beurtheilt worden.

Anncbens ist es auffallend daß der Pctent seit der

Revolution drey Jahre verstreichen läßt, um mit seinem

Revlsisnsbegehren einzulagen. Seilte nunmehr noch nach

sieben verflossene» Jahren eine richterliche Behörde eine

gründliche Untersuchung über den begangenen Frevel an»

zustellen vermögend seyn Gesezt auch daß die Sache
möglich wäre, und der Ausspruch würde zu Gunsten deS

Petenten ausfallen so würde sich fragen wer ihm Ent-
schädniß und Ersatz zu leisten schuldig wäre? Sollten es

die Vorgcsezten, welche den Frevel von Amts- und

Pflichts wegen angezeigt, oder damalige Richter, oder
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aber die Nation seyn Keines läßt sich vernünftigerweise

annehmen / und deßwegen schließt die Connmßivn, in
die Petition nicht einzuteeren.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht/
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! In einer Botschaft vom zo, April
rechtfertigt sich der Vollz. Ralh gegen wiederholte anschei-

nende Vorwürfe/ die in Rüchsicht des Ertrags der Ver-
Pachtung der National- und besonders Klosrerguter/ in

vcrjchiedenen Gutachten Ihrer staacswirlhschastlichen

Commißion enthalten seyn sollen/ und giebt dem gefttzg.

Rath die Versicherung / daß er diesem Theil des Nalio-
nalreichlhums die zärtlichste Sorgfalt widmèn werde.

Da einerseits diese Versicherung des Vvllz. Raths sehr

beruhigend ist/ und da anderseits besonders dann der

Fall eintreten wird / diese Rechlsertignngsbotschast gehö,

rig zu benutze», wenn einst dem gesetzgebenden Rath die

Uebersicht des Staatseigenthums und dessen Benutzungs-
art zur Prüfung svrgelegt wird/ so trägt die staatswirth-
schaftliche Commißion darauf an diese Botschaft einst-

weilen ad acta zu legen.

Die Pslizcycvmmißion erstattet folgenden Bericht/
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Im Hornung lezthin stattete Ihnen
die Mnnizipalitätscommißion Bericht ab über eine Pcti-

tion von Bürgern der Gemeinden Bilten und Kirenzen.

(S. diese» Bericht N. 2?7> S. i>;6.)
Ueber diese» Bericht beliebten Sie B. G. zu erkennen :

über die Petition jener Bürger nicht einzutreten/ weil

eine gesetzliche Bestimmung über diesen Gegenstand keine

»ückwirkende Kraft haben könnte; annebens hätten sich

die Pelente» mit ihrem Begehren daß die Sache an das

Recht gewiesen werde / an die Vollziehung zu wenden/

welcher auch ihrZ Petition üdersandt wurde.

Iezt langen diese Bürger mit einer neuen Petition ein ;

zeigen an / daß sie bereits den 20. Hornung von der Voll-

zichnng seyen abgewiesen worden / und verlangen neuer-

dings Vorweisung ihres Geschäfts an die Civilrichter und

einstweilige Einstellung aller Exekutionsmaßregeln, zu

Eintreibung der im Wurfliegenden Steuern.
Wie diese Petition den z. April bey Ihnen B. G

einlangte / verwiesen Sie solche an die Vollziehung / um

ihr Bericht darüber abzmodern der denn mich durch die

Botschaft von, 19. April erfolgte/und von einem Bericht
des Ministers des Innern vom 19. Hornung / und dem

darauf erfolgten Beschluß der Vollziehung vom Lote»

gleichen Monats begleitet ist».

Ihre Polizeycommißisn / welcher Sie diesmal die

Untersuchung dieses Geschäfts übertrugen/ hat nun die

Ehre Ihnen B G. folgenden Bericht abzustatten :

Nach dem Munizipaiitätsgesetz vom 1 Horn, 1799,
Hai jede Gemeinde die Besugniß/ die zu ihren Bedürfniss
sen nöthigen Vermögenssteuern festzusetzen / und ihre Be-
zichnng zu erkennen. In dieser Hinsicht sind die Munizr,
palitäten und Generalversammlungen bloße Administra-
tiv - Behörden / deren Verhandinngen unter der Aussicht
der Verwaltuugskammcrn und des Voüziehungsrathes
stehen. — Das Contentioft/ so aus dieser Art Angelegen-

heitcn entspringt/ ist sofort keine richterliche sondern

allerdings eine Administralionssaehe.
Freylich beschränkt sich nach diesem Gesetz das Recht

aller dieser Behörden allein auf Steuern zu dcn Bcdürf-
nissen der Ortsvolizcy- Vcrwalinng/ und es ist wahr,
daß Plünderungen / Requisitionen und Lieferungen nicht
in diese Claße gehören; allein Sie werden sich B. G- ZN

erinnern beliebe» / daß die vorige Legislatur auf rine Bot-
schaft der Vollziehung / welche ein allgemeines Gesetz über

die Erhebungsart der Lokalstenern/ besonders in Bezug
aufdie Requisttionslasten / verlangte/ dcn 2?. April ein

Gesetz erließ / kraft welchem dem Vollziehungsraih über-

lassen wurde / in denjenigen Gegenden / wo die Gemeinden
unter sich über die V-zichungsart der Gemeindsanstagcn
nicht einig sind / dieselben zu bestimmen / wobey jedoch

nach der Vorschrift des Gesetzes über die Munizipalitäten,
und jedesmal mit Rüksicht ausLokalverhäitnisse und Bil-
ligkcit verfahren werden soll.

Durch dieses Gesetz wurde also das Contentiose auch

über derlei) Steuern zu einer Asministraüonssache echo-

ben/ und sofort kann nach den Begriffen Eurer Com-
mißion dasselbe nicht weiter zum Gegenstand einer rich-
terlichen Erörterung gemacht werden.

Ohne nun weiter in die Sache selbst und in die aus
dem Bericht des Ministers sich ergebenden Umstände:
daß die Gemeindvcrsammlungen einmüthig und u»lcr
Genehmigung des Statthalters diese Steuern und ihre

Erhebungsart beschlösse»/ daß die Gemeinde Bilten aus

ihrem Gemeindgut 17/1? der erkannten Steuersumme
übernohme»/ daß die Petenten selbst für die erlittenen
Plünderungen eben ans diesir Steuer beträchtliche Sum-'
men als Entschäbigunq bezogen/ welche Umstände alle

den Detenten nicht günstig zu seyn scheinen, einzutreten,

rathet Eure Polizcycommißion Ihnen B. G. an, diesel-

ben lediglich in ihrem Begehren abzuweisen,

(Der Beschluß folgt.).
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